






Leistungen und Bedingungen 2011

1. Anmeldung
Viele gute Schulen sind schnell ausgebucht. 
Melde Dich so früh wie möglich an. Mit 
Deiner Anmeldung (schriftlich oder per 
Internet) gehst Du, respektive geht Dein 
gesetzlicher Vertreter einen Vertrag mit Pro 
Linguis gemäss diesen Leistungen und Be-
dingungen ein.

2. Bestätigung/Rechnung
Nach Erhalt Deiner Anmeldung werden wir 
Dir mit der «Eingangsbestätigung Deiner An-
meldung» eine Rechnung für die Buchungs-
gebühr von Fr. 50.–, sowie für die Anzahlung 
von Fr. 500.– stellen. Diese ist innert 7 Tagen 
zahlbar. Der Restbetrag wird spätestens 30 
Tage vor Kursbeginn fällig. Kreditkarten und 
Checks werden nicht akzeptiert.

Die Kursbestätigung erhältst Du spätestens 
14 Tage nach Anmeldungseingang. Die Rei-
seunterlagen erhältst Du nach Bezahlung in 
der Regel 10 Tage vor Abreise.

Zahlungsverzug oder Nichterscheinen an 
der Schule entbinden Dich nicht von Deiner 
Zahlungspflicht.

Werden Zahlungsfristen nicht eingehalten, 
können wir die Anmeldung unter Verrech-
nung der Rücktrittskosten gemäss Punkt 
«Rücktritt» annullieren.

Ist der Kurs ausgebucht oder wird er nicht 
durchgeführt, werden wir Dir dies möglichst 
bald mitteilen und die Anzahlung und die 
Buchungsgebühr zurückvergüten. Weiter-
gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

3. Umbuchungen und kurzfristige  
Buchungen, Gebühren
Teile uns Umbuchungswünsche bitte schrift-
lich mit. Je nach Aufwand verrechnen wir  
Fr. 50.– bis maximal Fr. 200.–. Kursverkürzun-
gen, Kursverschiebungen, Teilnehmer- oder 
Schulwechsel werden als Rücktritt und 
nicht als Umbuchung berechnet.

Für Buchungen, die später als 10 Tage  
(USA später als 30 Tage) vor Kursbeginn 
eingehen, entstehen bei Pro Linguis be-
sonderer Aufwand und erhöhte Kosten für 
Eilbearbeitung, Telefonate und Eilbotenge-
bühren, die pauschal mit Fr. 50.– berechnet 
werden.

4. Rücktritt
Falls Du Deine Reise nicht antreten kannst, 
sende uns Deine Abmeldung bitte per Ein-
schreibebrief. Trifft diese Mitteilung bis 
35 Tage vor Reisebeginn bei uns ein, ver-
rechnen wir generell Fr. 550.–. Trifft die 
Abmeldung nach dem 34. Tag bei uns ein, 
so verrechnen wir folgende Kosten des Ge-
samtbetrages:

34–15	 Tage vor Abreise 	 20%, 
	 mindestens jedoch 	 Fr. 550.–
14–10	 Tage vor Abreise	 40%
9–1	 Tage vor Abreise 	 70%
am	 Tag der Abreise 	
	 und danach 	 100%

Nach Kursbeginn keine Rückerstattung. 
Massgebend ist das Datum des Eingangs 
der Erklärung.

Bei Abwesenheit eines Schülers oder wenn 
ein Schüler den Kurs nicht antritt oder die 
Schule vor Ende des Kurses verlässt, hat er 
keinen Anspruch auf Rückerstattung und es 
fallen die Kosten des Gesamtbetrages an.

5. Versicherung
Eine Annullierungskostenversicherung und 
ein SOS-Schutz für Reisezwischenfälle sind 
im Preis inbegriffen. Massgebend sind die 
Bedingungen der Europäischen Reiseversi-
cherung. Die genauen Bedingungen dieser 
Versicherung kannst Du bei uns beziehen. 
Falls Du die Versicherung nicht benötigst, 
sende uns bitte zusammen mit der Anmel-
dung eine Kopie der Police Deiner eigenen 
Reiseversicherung. Ansonsten werden wir 
die Versicherung unwiderruflich für Dich 
abschliessen.

6. Haftung
Wir haften für eine fachmännische Orga-
nisation und Beratung der Sprachreise und 
eine sorgfältige Auswahl dieser Sprach-
schulen und eine ordnungsgemässe Durch-
führung der Sprachreise.

Unsere Haftung umfasst nur den unmittel-
baren Schaden und bis maximal zur Höhe 
des zweifach einbezahlten Reisepreises. 
Die möglicherweise ausserhalb unseres 
Einflussbereiches auftretenden Schaden-
ursachen sind von unserer Haftung nicht 
erfasst. So erstreckt sich unsere Haftung 
insbesondere nicht auf Flugplan-, Un-
terkunfts- und Programmänderungen, 
Diebstahl oder Beschädigung, verlorenes 
Gepäck, Flugverspätungen, Ausfall von 
Transportmitteln, Konkurs von Fluggesell-
schaften, Unkosten wegen Verspätung, 
Unfälle, Verluste, fehlendes oder falsches 
Visum, Lohnausfall, sonstige Unregelmäs-
sigkeiten usw.

Sollte das Programm wegen höherer Ge-
walt, Ausfall von Transportmitteln, Konkurs 
von Fluggesellschaften, behördlichen An-
ordnungen, Fahrplanänderungen, Streiks, 
Unruhen, Terroranschlägen, Krieg, Epide-
mien oder sonstigen zwingenden Gründen 
geändert werden müssen oder nicht durch-
geführt werden können, so begründet dies 
keine Rückerstattungs- oder Ersatzansprü-
che an die Pro Linguis.
Soweit die Haftung durch internationale 
Abkommen für die Leistungsträger be-
schränkt oder ausgeschlossen ist (z.B. Ab-
kommen von Athen, Warschau, Montreal 
etc.), ist auch die Haftung der Pro Linguis 
- auch für Personenschäden - entsprechend 
beschränkt oder ausgeschlossen.

7. Benehmen/Mitwirkungspflicht/
Mängelrüge
Du verpflichtest Dich mit Deiner Anmel-
dung, regelmässig am Unterricht teilzuneh-
men und die Regeln der jeweiligen Schulen 
und die Gesetze des jeweiligen Landes zu 
beachten. Kursteilnehmer, welche die Schul-
ordnung missachten,nach unserer Meinung 
andere Kursteilnehmer in irgendeiner Art 
gefährden, wiederholt gegen Anweisungen 
verstossen oder den ordentlichen Kursab-
lauf behindern, können entschädigungslos 
ausgeschlossen werden. Alle damit verbun-

denen Kosten (auch frühzeitige Abreise) ge-
hen zu Lasten des Kursteilnehmers oder bei 
Minderjährigen zu Lasten des gesetzlichen 
Vertreters.

Der Teilnehmer ist verpflichtet, unver-
züglich nach Feststellung eines eventuell 
auftretenden Mangels die Schulleitung 
(oder wo vorhanden die Begleitperson) zu 
informieren und Abhilfe zu verlangen. Lass 
Dir Deine Beschwerde und Zusagen etc. 
schriftlich bestätigen. Wenn gravierende 
Mängel nicht sofort behoben werden kön-
nen, benachrichtige bitte umgehend Pro 
Linguis, damit wir uns einschalten und Ab-
hilfe schaffen können.

Sämtliche Ansprüche, egal aus welchem 
Rechtsgrund, hat der Reiseteilnehmer 
innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Kursende oder bei 
Kursabbruch innert 10 Tagen gegenüber 
Pro Linguis per Einschreibebrief geltend zu 
machen.
Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen 
sind jegliche Ansprüche ausgeschlossen. 

8. Unterkunft
Alle Unterkünfte (Appartements, Residen-
zen, Gastfamilien, Privatunterkünfte etc.) 
werden durch die Schulen zugeteilt. Allfäl-
lige Sonderwünsche versucht die Schule zu 
berücksichtigen, können aber nicht zur Be-
dingung gemacht werden. Die Adresse er-
hältst Du in der Regel ein bis zwei Wochen 
vor Abreise. Ein Unterkunftswechsel vor Ort 
ist normalerweise mit längeren Wartefris-
ten und Gebühren verbunden.

9. Allgemeine Schulbestimmungen
Sofern nichts anderes vermerkt ist, gilt, 
dass Ausflüge, Besichtigungen, Wäsche, 
Reinigung, Diplom- und Prüfungsgebühren, 
Hin- und Rückflug, Transfers, Kursbücher- 
und material nicht im Preis inbegriffen sind 
und vor Ort beglichen werden müssen. An 
den lokalen und nationalen Feiertagen so-
wie an Samstagen und Sonntagen findet 
(sofern nichts anderes vermerkt) kein Un-
terricht statt. Dieser wird weder vor- noch 
nachgeholt und auch nicht zurückerstattet. 
Sollten Deine Vorkenntnisse oder der Lern-
fortschritt den Anforderungen der Klasse 
nicht entsprechen, behält sich die Schule 
das Recht vor, Dich ohne Rückstattung ei-
ner allfälligen Preisdifferenz in eine andere 
Klasse einzuteilen.  

10. Visum, Pass, Gesundheits­
vorschriften, Versicherungen
Der Teilnehmer ist grundsätzlich selber 
dafür verantwortlich, dass die zur Durch-
führung seiner Reise erforderlichen Voraus-
setzungen (Pass, Visa-, Zoll-, Devisen- und 
Gesundheitsvorschriften, Versicherungen, 
etc.) rechtzeitig erfüllt sind. Die Teilnehmer 
sind weder durch Pro Linguis noch durch 
die Schule zusätzlich zum SOS-Schutz auf 
irgendeine Weise versichert.

Für alle Kurse sind eine Kranken- und Un-
fallversicherung obligatorisch. Kläre mit 
Deiner Krankenkasse ab, ob Du auch im 
Ausland genügend versichert bist.

Nimm eine Kopie Deiner Police sowie Ad-
resse der Versicherung, Telefonnummer etc. 
mit.

11. Flugbuchungen 
Pro Linguis ist Vermittler von Flugreisen. 
Pro Linguis übernimmt keinerlei Haftung 
für Ansprüche, die auf Flugarrangements 
zurückzuführen sind. Allfällige Ansprüche 
(verlorenes Gepäck, Unkosten wegen Ver-
spätung, Flugannullierung, Insolvenz der 
Fluggesellschaft etc.) müssen ausschliess-
lich an die Fluggesellschaft gerichtet wer-
den. Bei Umbuchungen oder Annullation 
gelten die strikten Regeln der Airline ge-
mäss IATA-Vorschriften, d.h. es können 
bis zu 100% des Ticketpreises verrechnet 
werden.

12. Prospektangaben und 
Sprachschulen
Die Angaben in diesem Prospekt entspre-
chen dem Stand per September 2010. Pro 
Linguis behält sich das Recht vor, notwen-
dige Änderungen im Programm und dessen 
Durchführung vorzunehmen. Preiserhö-
hungen im Falle einer Änderung der Wech-
selkurse, der Flug- und Flughafenkosten 
(damit musst Du bei späten Buchungen 
rechnen), Treibstoffzuschläge, Erhöhung 
oder Einführung von Steuern im In- oder 
Ausland oder anderer Ereignisse bleiben 
vorbehalten. Fremdwährungen werden bei 
Rechnungsstellung in Schweizer Franken 
umgerechnet, können aber auch in der 
Fremdwährung bezahlt werden. Sofern die 
Preiserhöhungen den von uns bestätigten 
Kurspreis um 10% übertreffen, kannst Du 
innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung per Einschreibebrief kostenlos 
vom Vertrag zurücktreten. Die Transfers ins 
Welschland finden nur statt, wenn sich min-
destens 30 Teilnehmer angemeldet haben. 

13. Sicherstellung der Kundengelder
Pro Linguis ist Mitglied des Garantiefonds 
der Schweizer Reisebranche. Deine Kursgel-
der sind somit gemäss den Richtlinien des 
Garantiefonds sichergestellt. Diese Absi-
cherung der Kursgelder ist in der Schweiz 
gesetzlich vorgeschrieben.

14. Ombudsmann
Sollte es wider Erwarten zu einer Ausei-
nandersetzung kommen, solltest Du für 
eine faire und ausgewogene Lösung zuerst 
an den unabhängigen Ombudsmann der 
Reisebürobranche, Postfach, 4601 Olten, 
gelangen.

15. Verschiedenes
Mit der Anmeldung räumst Du Pro Linguis 
das Recht ein, Fotos, auf denen unsere 
Kursteilnehmer abgebildet sind, zu späte-
ren Werbezwecken (Katalog, Internet etc.) 
zu verwenden. Sollte eine der vorstehenden 
Bestimmungen ungültig werden, bleiben 
die übrigen Bestimmungen davon unbe-
rührt. Es gilt Schweizer Recht. Gerichts-
stand ist Zürich. Vertragspartner ist die Pro 
Linguis AG mit Sitz in Meilen.

Bitte ruf uns an, wenn Du beim Ausfüllen der Anmeldung Hilfe benötigst!


